
Gesetz vom …………….., mit dem das Burgenländische Landesbeamten-Dienst-
rechtsgesetz 1997 geändert wird (12. Novelle zum Burgenländischen Landesbeamten-
Dienstrechtsgesetz 1997) 

Der Landtag hat beschlossen: 

Das Burgenländische Landesbeamten-Dienstrechtsgesetz 1997 - LBDG 1997, LGBl. Nr. 17/1998, 
zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 79/2009, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 1 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) Die § 44 Abs. 2 und § 96 Abs. 2 sind auf nach dem Eingetragene Partnerschaft-Gesetz 
eingetragene Partnerinnen von Beamtinnen und eingetragene Partner von Beamten sinngemäß 
anzuwenden.“ 

2. In § 4 Abs. 1a wird das Wort „und“ am Ende der Z 1 durch einen Beistrich und der Satzpunkt am Ende 
der Z 2 durch das Wort „und“ ersetzt; dem § 4 Abs. 1a wird folgende Z 3 angefügt: 

„3. Personen, die als Flüchtlinge oder als Personen mit subsidiärem Schutzstatus im Sinne der 
Richtlinie 2004/83/EG (§ 197b Abs. 2) anerkannt sind.“ 

3. § 10 Abs. 1 lautet: 

„(1) Die Dienstbehörde hat über alle Beamtinnen und Beamten ein aktuelles Personalverzeichnis zu 
führen, welches mit dem Personalverzeichnis für Vertragsbedienstete zusammengefasst und den 
Beamtinnen und Beamten möglichst in elektronischer Form zur Einsicht zur Verfügung zu stellen ist.“ 

4. § 30 Abs. 2, 3 und 4 lautet: 

„(2) Die Mitgliedschaft zu einer Prüfungskommission ruht 
 1. ab Einleitung eines Disziplinarverfahrens bis zu dessen rechtskräftigem Abschluss und 
 2. während der Zeit 

a) der (vorläufigen) Suspendierung, 
b) der Außerdienststellung, 
c) eines Urlaubs von mehr als drei Monaten, 
d) der Leistung des Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienstes. 

(3) Die Mitgliedschaft zu einer Prüfungskommission endet 
 1. mit dem Ablauf der Funktionsdauer, 
 2. mit der rechtskräftigen Verhängung einer Disziplinarstrafe, 
 3. wenn die Voraussetzungen für die Bestellung nicht mehr vorliegen, 
 4. mit dem Ausscheiden aus dem Dienststand, 

5. durch Verzicht, 
6. durch Enthebung aus wichtigem Grund. 
 

(4) Die Landesregierung hat Mitglieder einer Prüfungskommission aus wichtigem Grund von ihrer 
Funktion zu entheben (Abs. 3 Z 6). Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Mitglieder der 
Kommission 

1. aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt nicht mehr ausüben können oder 
2. die ihnen obliegenden Amtspflichten grob verletzt oder dauernd vernachlässigt haben.“ 

5. Dem § 30 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

„(7) Die Dienstbehörde hat das Recht, sich über alle Gegenstände der Geschäftsführung einer 
Prüfungskommission zu unterrichten.“ 

6. In § 41 Abs. 5 wird die Wortfolge „nach § 21 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, und nach der 
Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133,“ durch die Wortfolge „nach § 34 des Burgenländischen 
Landesbeamten-Besoldungsrechtsgesetzes 2001 - LBBG 2001, LGBl. Nr. 67, und nach dem 3. Haupt-
stück des LBBG 2001“ ersetzt. 



7. In § 45 Abs. 1 erster Satz werden nach dem Wort „gewissenhaft“ ein Beistrich und das Wort 
„engagiert“ eingefügt. 

8. Nach § 45 wird folgender § 45a eingefügt: 

„§ 45a 

Achtungsvoller Umgang (Mobbingverbot) 

Die Beamtin und der Beamte haben als Vorgesetzte ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und als 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter ihren Vorgesetzten sowie einander mit Achtung zu begegnen und zu 
einem guten Funktionieren der dienstlichen Zusammenarbeit beizutragen. Sie haben im Umgang mit 
ihren Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Verhaltens-
weisen oder das Schaffen von Arbeitsbedingungen zu unterlassen, die deren menschliche Würde 
verletzen oder dies bezwecken oder sonst diskriminierend sind.“ 

9. In § 58 Abs. 2 wird das Zitat „§ 10 Abs. 2 der Reisegebührenvorschrift 1955“ durch das Zitat „§ 62 
Abs. 2 LBBG 2001“ ersetzt. 

10. § 74 lautet: 

„§ 74 

Dienstkleidung, Dienstabzeichen, Dienstausweise 
und sonstige Sachbehelfe 

(1) Wenn es dienstliche Gründe erfordern, ist die Beamtin oder der Beamte im Dienst verpflichtet, 
 1. eine Dienstkleidung zu tragen oder 
 2. sich mit einem Dienstabzeichen oder einem Dienstausweis auszuweisen. 

(2) Dienstausweise können folgende Daten der Beamtin oder des Beamten enthalten, soweit diese zur 
Ausweisleistung dienstlich erforderlich sind oder die Beamtin oder der Beamte diese wünscht: 
 1. ein fälschungssicheres Lichtbild, 
 2. die Bezeichnung der Dienststelle, 
 3. die Personalnummer, 
 4. die Kurzbezeichnung für die ausgeübte Verwendung (Funktion), 
 5. den Vor- und den Familien- oder Nachnamen, 
 6. einen allfälligen akademischen Grad, 
 7. den Amtstitel, 
 8. das Geburtsdatum, 
 9. die Unterschrift. 

(3) Durch Verordnung der Landesregierung ist zu regeln, 
 1. in welchen Verwendungen und unter welchen näheren Voraussetzungen die Pflicht besteht, 
 a) die Dienstkleidung zu tragen oder 
 b) sich mit einem Dienstabzeichen oder dem Dienstausweis auszuweisen, 
 2. bei welchen Anlässen die Dienstkleidung außerhalb des Dienstes und im Ruhestand getragen 

werden darf. 
  

(4) Die Beamtin oder der Beamte hat ihr oder ihm zur Verfügung gestellte Dienstkleidung, 
Dienstabzeichen, Dienstausweise und sonstige Sachbehelfe sorgsam zu behandeln.“ 

11. § 81 Abs. 1 Z 2 lautet: 
 „2. 36 Werktage bei einem Dienstalter von 25 Jahren.“ 

12. § 85 zweiter und dritter Satz lautet: 

„Ist der Verbrauch bis zu diesem Zeitpunkt aus dienstlichen Gründen, einem der Gründe des § 65 Abs. 2 
erster Satz oder aufgrund eines Beschäftigungsverbots nach dem Bgld. MVKG oder nach vergleichbaren 
bundesgesetzlichen Vorschriften nicht möglich, so tritt der Verfall erst mit Ablauf des folgenden 
Kalenderjahres ein. Hat die Beamtin oder der Beamte eine Karenz nach dem Bgld. MVKG oder nach 
vergleichbaren bundesgesetzlichen Vorschriften in Anspruch genommen, so wird der Verfallstermin um 
jenen Zeitraum hinausgeschoben, um den diese Karenz das Ausmaß von zehn Monaten übersteigt.“ 

13. In § 89 Abs. 2 wird das Zitat „§ 15 der Reisegebührenvorschrift 1955“ durch das Zitat „§ 67 
LBBG 2001“ ersetzt. 



14. Die Überschrift zu § 95 lautet: 

„Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten Kindes oder 
eines pflegebedürftigen Angehörigen“ 

15. § 95 Abs. 1 lautet: 

„(1) Einer Beamtin oder einem Beamten ist auf ihr oder sein Ansuchen ein Urlaub unter Entfall der 
Bezüge zu gewähren (Karenzurlaub), wenn sie oder er sich der Pflege 
 1. eines im gemeinsamen Haushalt lebenden behinderten Kindes widmet, für das erhöhte Familien-

beihilfe im Sinne des § 8 Abs. 4 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 gewährt wird, und 
ihre oder seine Arbeitskraft aus diesem Grund gänzlich beansprucht wird (Abs. 2), längstens 
jedoch bis zur Vollendung des 40. Lebensjahres des Kindes, oder 

 2. einer oder eines nahen Angehörigen mit Anspruch auf Pflegegeld zumindest der Stufe 3 nach § 5 
des Bundespflegegeldgesetzes oder nach den Landespflegegeldgesetzen unter gänzlicher Bean-
spruchung ihrer oder seiner Arbeitskraft in häuslicher Umgebung widmet. 

Der gemeinsame Haushalt nach Z 1 besteht weiter, wenn sich das behinderte Kind nur zeitweilig wegen 
Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft aufhält.“ 

16. In § 95 Abs. 5 wird die Wortfolge „des Karenzurlaubes zur Pflege eines behinderten Kindes“ durch 
die Wortfolge „eines Karenzurlaubs nach Abs. 1“ ersetzt. 

17. Dem § 96 wird folgender Abs. 10 angefügt: 

„(10) Die Beamtin oder der Beamte hat für Kinder ihrer eingetragenen Partnerin oder seines einge-
tragenen Partners nach Maßgabe der Abs. 1 bis 9 nur insoweit Anspruch auf Pflegefreistellung, als kein 
Elternteil für die Pflege oder Betreuung zur Verfügung steht.“ 

18. Dem § 96a wird folgender Abs. 5 angefügt: 

„(5) Die Beamtin oder der Beamte hat für Kinder ihrer eingetragenen Partnerin oder seines einge-
tragenen Partners nach Maßgabe der Abs. 1 bis 4 nur insoweit Anspruch auf Familienhospizfreistellung, 
als kein Elternteil für die Begleitung oder Betreuung zur Verfügung steht.“ 

19. Dem § 107 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

„(6) Die Dienstbehörde hat das Recht, sich über alle Gegenstände der Geschäftsführung der 
Leistungsfeststellungskommission zu unterrichten.“ 

20. § 108 lautet: 

„§ 108 

Mitgliedschaft zur Leistungsfeststellungskommission 

(1) Zu Mitgliedern der Leistungsfeststellungskommission dürfen nur Beamtinnen und Beamte des 
Dienststandes bestellt werden, gegen die kein Disziplinarverfahren anhängig ist. 

(2) Die Beamtin oder der Beamte hat der Bestellung zum Mitglied einer Leistungsfeststellungs-
kommission Folge zu leisten. 

(3) Die Mitgliedschaft zur Leistungsfeststellungskommission ruht  
1. ab Einleitung eines Disziplinarverfahrens bis zu dessen rechtskräftigem Abschluss und 
2. während der Zeit 

a) der (vorläufigen) Suspendierung, 
b) der Außerdienststellung, 
c) eines Urlaubs von mehr als drei Monaten, 
d) der Leistung des Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienstes. 

(4) Die Mitgliedschaft zur Leistungsfeststellungskommission endet 
1. mit dem Ablauf der Funktionsdauer, 
2. mit der rechtskräftigen Verhängung einer Disziplinarstrafe, 
3. wenn die Voraussetzungen für die Bestellung nicht mehr vorliegen, 
4. mit dem Ausscheiden aus dem Dienststand, 
5. durch Enthebung aus wichtigem Grund. 

(5) Die Landesregierung hat Mitglieder der Leistungsfeststellungskommission aus wichtigem Grund 
von ihrer Funktion zu entheben (Abs. 4 Z 5). Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die 
Mitglieder der Kommission 



1. aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt nicht mehr ausüben können oder 
2. die ihnen obliegenden Amtspflichten grob verletzt oder dauernd vernachlässigt haben. 

 (6) Im Bedarfsfall ist die Leistungsfeststellungskommission durch Neubestellung von Kommissions-
mitgliedern für den Rest der Funktionsdauer zu ergänzen.“ 

21. § 118 Abs. 3 bis 6 lautet:  

„(3) Die Mitgliedschaft zu der Disziplinarkommission oder der Disziplinaroberkommission ruht 
1. ab Einleitung eines Disziplinarverfahrens bis zu dessen rechtskräftigem Abschluss und 
2. während der Zeit 

a) der (vorläufigen) Suspendierung, 
b) der Außerdienststellung, 
c) eines Urlaubs von mehr als drei Monaten, 
d) der Leistung des Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienstes. 

(4) Die Mitgliedschaft zu der Disziplinarkommission oder der Disziplinaroberkommission endet 
1. mit dem Ablauf der Funktionsdauer, 
2. mit der rechtskräftigen Verhängung einer Disziplinarstrafe, 
3. wenn die Voraussetzungen für die Bestellung nicht mehr vorliegen, 
4. mit dem Ausscheiden aus dem Dienststand, 
5. durch Enthebung aus wichtigem Grund. 

(5) Die Landesregierung hat Mitglieder der Disziplinarkommission oder der Disziplinarober-
kommission aus wichtigem Grund von ihrer Funktion zu entheben (Abs. 4 Z 5). Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere vor, wenn die Mitglieder der Kommission 

1. aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt nicht mehr ausüben können oder 
2. die ihnen obliegenden Amtspflichten grob verletzt oder dauernd vernachlässigt haben. 

(6) Im Bedarfsfall sind die Kommissionen durch Neubestellung von Kommissionsmitgliedern für den 
Rest der Funktionsdauer zu ergänzen.“ 

22. Dem § 119 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) Die Dienstbehörde hat das Recht, sich über alle Gegenstände der Geschäftsführung der bei ihr 
eingerichteten Disziplinarkommission und Disziplinaroberkommission zu unterrichten.“ 

23. § 124 lautet: 

„§ 124 

Zustellungen 

(1) Zustellungen an die Beschuldigte oder den Beschuldigten haben zu eigenen Handen zu erfolgen. 

(2) Hat die Beschuldigte oder der Beschuldigte eine Verteidigerin oder einen Verteidiger, sind sämt-
liche Schriftstücke auch der Verteidigerin oder dem Verteidiger zuzustellen. Ist die Verteidigerin oder der 
Verteidiger zustellungsbevollmächtigt, sind sämtliche Schriftstücke ausschließlich der Verteidigerin oder 
dem Verteidiger zuzustellen. Die Rechtswirkungen der Zustellung für die Beschuldigte oder den 
Beschuldigten treten mit dem Zeitpunkt der Zustellung an die zustellungsbevollmächtigte Verteidigerin 
oder den zustellungsbevollmächtigten Verteidiger ein.“ 

24. In § 143 Abs. 2 entfällt die Wortfolge „§ 114 Abs. 3 oder“. 

25. Dem § 189 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) Auf Beamtinnen und Beamte, die bis zum 31. Dezember 2010 Urlaubsansprüche nach § 81 
Abs. 1 Z 2 lit. b in der bis zum Ablauf des 31. Dezember 2010 geltenden Fassung erworben haben, ist 
§ 81 Abs.1 Z 2 lit. b in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.“ 

26. § 197 Abs. 3 lautet: 

„(3) Soweit in diesem Gesetz auf Bundesgesetze verwiesen wird und nicht ausdrücklich anderes 
bestimmt ist, sind diese in der nachstehend angeführten Fassung anzuwenden: 
 1. Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz 1991, BGBl. Nr. 683, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 56/2005, 
 2. Ärztegesetz 1998, BGBl. I Nr. 169, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 

Nr. 144/2009, 



 3. Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 - BDG 1979, BGBl. Nr. 333, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 153/2009, 

 4. Behinderteneinstellungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1970, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 67/2008, 

 5. Berufsausbildungsgesetz, BGBl. Nr. 142/1969, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 82/2008, 

 6. Bezügegesetz, BGBl. Nr. 273/1972, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 135/2009, 

 7. Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz, BGBl. Nr. 244/1965, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 52/2009, 

 8. Bundespflegegeldgesetz, BGBl. Nr. 110/1993, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 147/2009, 

 9. Überbrückungshilfengesetz, BGBl. Nr. 174/1963, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 153/2009, 

 10. Bundesgesetz über die Regelung des medizinisch-technischen Fachdienstes und der Sanitäts-
hilfsdienste (MTF-SHD-G), BGBl. Nr. 102/1961, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 57/2008, 

 11. Bundesgesetz über das Studium der Rechtswissenschaften, BGBl. Nr. 140/1978, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 48/1997, 

 12. Dienstrechtsverfahrensgesetz 1984 - DVG, BGBl. Nr. 29, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. I Nr. 6/2010, 

 13. Eingetragene Partnerschaft-Gesetz - EPG, BGBl. I Nr. 135/2009, 
 14. Entwicklungshelfergesetz, BGBl. Nr. 574/1983, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 

BGBl. I Nr. 135/2009, 
 15. Bundesgesetz über Fachhochschul-Studiengänge, BGBl. Nr. 340/1993, zuletzt geändert durch 

das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 2/2008, 
 16. Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl. Nr. 376, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 

BGBl. I Nr. 9/2010, 
 17. Gebührenanspruchsgesetz 1975, BGBl. Nr. 136, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 

BGBl. I Nr. 52/2009, 
 18. Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 6/2010, 
 19. Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 

Nr. 8/2010, 
 20. Heeresversorgungsgesetz, BGBl. Nr. 27/1964, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 

Nr. 4/2010, 
 21. Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBl. Nr. 152, zuletzt geändert durch des Bundesgesetz 

BGBl. I Nr. 4/2010, 
 22. Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, BGBl. Nr. 302/1984, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 

BGBl. I Nr. 153/2009, 
 23. Land- und forstwirtschaftliches Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, BGBl. Nr. 296/1985, zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 153/2009, 
 24. Bundesgesetz über die gehobenen medizinisch-technischen Dienste (MTD-Gesetz), BGBl. 

Nr. 460/1992, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 101/2008, 
 25. Meldegesetz, BGBl. Nr. 9/1992, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 135/2009, 
 26. Mietrechtsgesetz, BGBl. Nr. 520/1981, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 

Nr. 30/2009, 
 27. Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 

Nr. 4/2010, 
 28. Pensionsgesetz, BGBl. Nr. 340/1965, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 

Nr. 153/2009, 
 29. Schulpflichtgesetz 1985, BGBl. Nr. 76, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 

Nr. 113/2006, 
 30. Strafgesetzbuch, BGBl. Nr. 60/1974, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 

Nr. 142/2009, 
 31. Strafprozessordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 

BGBl. I Nr. 142/2009, 
 32. Studienberechtigungsgesetz, BGBl. Nr. 292/1985, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 

BGBl. I Nr. 81/2009, 
 33. Universitätsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 120, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 

Nr. 81/2009, 



 34. Universitäts-Studiengesetz (UniStG), BGBl. I Nr. 48/1997, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. I Nr. 2/2008, 

 35. Unvereinbarkeitsgesetz 1983, BGBl. Nr. 330, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 2/2008, 

 36. Zustellgesetz, BGBl. Nr. 200/1982, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 5/2008.“ 

27. § 197b Abs. 2 lautet: 

„(2) Durch § 4 Abs. 1a werden die Richtlinie 2003/109/EG betreffend die Rechtsstellung der lang-
fristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen, ABl. Nr. L 16 vom 23.01.2004 S. 44, die Richtlinie 
2004/38/EG über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, ABl. Nr. L 158 vom 30.04.2004 S. 77, und die 
Richtlinie 2004/83/EG über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsange-
hörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz 
benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes, ABl. Nr. L 304 vom 30.09.2004 S. 12, 
umgesetzt.“ 

28. In § 199 Abs. 2 wird der Satzpunkt am Ende der Z 11 durch einen Beistrich ersetzt und folgende Z 12 
angefügt: 
 „12. in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. xx/xxxx 
 a) § 1 Abs. 3, § 4 Abs. 1a, § 10 Abs. 1, § 30 Abs. 2, 3, 4 und 7, § 41 Abs. 5, § 45 Abs. 1 erster 

Satz, §§ 45a, 58 Abs. 2, §§ 74, 89 Abs. 2, die Überschrift zu § 95, § 95 Abs. 1 und 5, § 96 
Abs. 10, § 96a Abs. 5, § 107 Abs. 6, §§ 108, 118 Abs. 3 bis 6, § 119 Abs. 3, §§ 124, 197 
Abs. 3 und § 197b Abs. 2 mit dem auf die Kundmachung dieses Gesetzes im 
Landesgesetzblatt für das Burgenland folgenden Monatsersten, 

 b) § 143 Abs. 2 mit 1. Jänner 2010, 
 c) § 81 Abs. 1 Z 2, § 85 zweiter und dritter Satz und § 189 Abs. 3 mit 1. Jänner 2011.“ 



Vorblatt 
 

Probleme: 

1. Mit dem Bundesverfassungsgesetz BGBl. I Nr. 2/2008 wurde der einfache Gesetzgeber durch 
Novellierung des Art. 20 Abs. 2 B-VG ermächtigt, bestimmte Kategorien weisungsfreier Organe zu 
schaffen, und darin ergänzend bestimmt, dass durch Gesetz ein der Aufgabe des weisungsfreien 
Organs angemessenes Aufsichtsrecht der obersten Organe vorzusehen ist, zumindest jedoch das 
Recht, sich über alle Gegenstände der Geschäftsführung der weisungsfreien Organe zu unterrichten, 
und - soweit es sich nicht um Organe gemäß Art. 20 Abs. 2 Z 2, 3 oder 8 B-VG handelt - das Recht, 
weisungsfreie Organe aus wichtigem Grund abzuberufen. 

2. Zwischen dem Beamtendienstrecht und dem Dienstrecht der Vertragsbediensteten bestehen in 
bestimmten Angelegenheiten sachlich nicht argumentierbare Unterschiede. 

3. Anders als Bundesbedienstete und Landeslehrerinnen und -lehrer haben Landesbedienstete derzeit 
keinen Anspruch auf Karenzurlaub zur Pflege einer oder eines Angehörigen mit Pflegebedarf 
zumindest der Pflegestufe 3. 

4. Die derzeit händisch erstellten Dienstausweise für Landesbedienstete sollen im Rahmen der 
Modernisierung der Landesverwaltung in Zukunft durch automationsunterstützt erstellte 
Dienstausweise ersetzt werden. Für die Zulässigkeit der Ermittlung und Verarbeitung von Daten 
fehlt in diesem Zusammenhang eine Rechtsgrundlage. 

5. Bedienstete, die in gleichgeschlechtlicher Partnerschaft leben, sind derzeit verheirateten 
Bediensteten dienstrechtlich nicht gleichgestellt. 

6. Im Hinblick auf die Richtlinie 2004/83/EG ist das LBDG 1997 bereits derzeit so auszulegen, dass 
auch Flüchtlinge und Personen mit subsidiärem Schutzstatus in ein Dienstverhältnis zum Land 
Burgenland aufgenommen werden können; es gibt jedoch keine explizite Regelung. 

Ziel: 

1. Mit der gegenständlichen Novelle sollen die erforderlichen Bestimmungen über das Aufsichtsrecht 
(Informationsrecht) und das Abberufungsrecht der obersten Organe ergänzt werden. 

2. Einheitliche und sachliche Regelungen für Beamtinnen und Beamte sowie für Vertragsbedienstete in 
jenen Angelegenheiten, in denen der unterschiedliche Status keine Rolle spielt. 

3. Schaffung der gesetzlichen Voraussetzungen für Landesbedienstete zur Inanspruchnahme eines 
Karenzurlaubes, wenn sie nahe Angehörige mit Pflegebedarf zumindest der Pflegestufe 3 pflegen 
wollen. 

4. Ersetzung der Dienstausweise in Papierform durch Dienstausweise, die mittels ADV-Unterstützung 
kostengünstiger und rascher hergestellt werden können. 

5. Weitgehende Angleichung der Rechtsstellung eingetragener Partnerinnen und Partner an diejenige 
von verheirateten Personen in Anlehnung an die Regelungen für den Bundesdienst und für die 
Landeslehrerinnen und -lehrer. 

6. Klarstellung der Rechtslage hinsichtlich der durch die Richtlinie 2004/83/EG geschützten Personen. 

Inhalt: 

1. Schaffung von Bestimmungen betreffend das Informationsrecht der obersten Organe sowie 
Ergänzung von Abberufungsgründen für weisungsfreie Organe im Dienstrecht: Bei allen 
weisungsfreien Organen, die nicht unter Art. 20 Abs. 2 Z 2, 3 oder 8 B-VG zu subsumieren sind, 
wird - neben den schon bisher bestehenden Gründen, aus denen die Funktion als weisungsfreies 
Organ ex lege endet - die Enthebung aus gesundheitlichen Gründen oder aufgrund einer groben oder 
dauernden Vernachlässigung von Pflichten, die im Zusammenhang mit der Funktion stehen, 
vorgesehen. Bei den durch den vorliegenden Entwurf neu zu regelnden Kommissionen handelt es 
sich um Kommissionen gemäß Art. 20 Abs. 2 Z 6 B-VG. 

2. Neufassung bestimmter Regelungen im Dienst- und im Entgeltrecht. 

3. Begründung eines Rechtsanspruchs von Landesbediensteten auf Karenzurlaub zur Pflege naher 
Angehöriger mit Pflegebedarf zumindest der Pflegestufe 3 unter den gleichen Voraussetzungen und 
mit den gleichen Rechtsfolgen wie für Bundesbedienstete und Landeslehrerinnen und -lehrer sowie 
im ASVG. 



4. Rechtsgrundlage für die Zulässigkeit der Ermittlung und Verarbeitung der zur automationsunter-
stützten Erstellung von Dienstausweisen erforderlichen Daten. 

5. Anpassung dienstrechtlicher Vorschriften an die eingetragene Partnerschaft. 

6. Schaffung einer ausdrücklichen Regelung, dass auch anerkannte Flüchtlinge oder Personen mit 
subsidiärem Schutzstatus nach der Richtlinie 2004/83/EG das allgemeine Ernennungserfordernis der 
Staatsbürgerschaft erfüllen. 

Alternativen: 

1. und 6. Keine. 

2. Beibehaltung der sachlich nicht zu rechtfertigenden Unterschiede im Dienstrecht der Beamtinnen 
und Beamten einerseits und der Vertragsbediensteten andererseits. 

3. Beibehaltung des unbefriedigenden weil Landesbedienstete gegenüber Bundesbediensteten und 
Landeslehrerinnen und -lehrern benachteiligenden Rechtszustandes. 

4. Beibehaltung der händisch erstellten Dienstausweise sowie der datenschutzrechtlich unbefriedigen-
den Rechtslage. 

5. Beibehaltung des bisherigen Zustandes und Vorenthaltung von für Verheiratete selbstverständliche 
Rechtspositionen. 

Finanzielle Auswirkungen: 

Siehe die Darstellung der finanziellen Auswirkungen im Allgemeinen Teil der Erläuterungen. 

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich. 

Keine. 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens: 

Keine. 

Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 

Rechtsvorschriften der EU werden durch den vorliegenden Entwurf nicht berührt. Es wird lediglich eine 
Richtlinienumsetzungsbestimmung betreffend die Umsetzung der Richtlinie 2004/83/EG, CELEX-
Nummer 32004L0083, im Interesse der Rechtsklarheit und Verständlichkeit neu formuliert. 



Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 
A. Hauptgesichtspunkte des Entwurfs 

Der vorliegende Entwurf sieht insbesondere folgende Maßnahmen vor: 

1. Mit dem Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert und ein Erstes 
Bundesverfassungsrechtsbereinigungsgesetz erlassen wird, BGBl. I Nr. 2/2008, wurde der einfache 
Gesetzgeber mit Wirkung vom 1. Jänner 2008 ermächtigt, bestimmte Kategorien weisungsfreier 
Organe zu schaffen (Art. 20 Abs. 2 B-VG). Die Möglichkeit der Schaffung weisungsfreier Organe 
war zuvor sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene dem Verfassungsgesetzgeber vorbehalten, 
sofern es sich nicht um Kollegialbehörden mit richterlichem Einschlag handelte. Art. 20 Abs. 2 
letzter Satz B-VG bestimmt ergänzend, dass durch Gesetz ein der Aufgabe des weisungsfreien 
Organs angemessenes Aufsichtsrecht der obersten Organe vorzusehen ist, zumindest jedoch das 
Recht, sich über alle Gegenstände der Geschäftsführung der weisungsfreien Organe zu unterrichten, 
und - soweit es sich nicht um Organe gemäß Art. 20 Abs. 2 Z 2, 3 oder 8 B-VG handelt - das Recht, 
weisungsfreie Organe aus wichtigem Grund abzuberufen. Mit der gegenständlichen Novelle sollen 
nunmehr die erforderlichen Bestimmungen über das Aufsichtsrecht und das Abberufungsrecht der 
obersten Organe ergänzt werden. Hinsichtlich des Aufsichtsrechts wird für den Bereich des Dienst- 
und Personalvertretungsrechts davon ausgegangen, dass den verfassungsrechtlichen Vorgaben mit 
der Einräumung eines Informationsrechts in ausreichender Weise Genüge getan wird. Bei allen 
weisungsfreien Organen, die nicht unter Art. 20 Abs. 2 Z 2, 3 oder 8 B-VG zu subsumieren sind, 
wird - neben den schon bisher bestehenden Gründen, aus denen die Funktion als weisungsfreies 
Organ ex lege endet - die Enthebung aus gesundheitlichen Gründen oder aufgrund einer groben oder 
dauernden Vernachlässigung von Pflichten, die im Zusammenhang mit der Funktion stehen, 
vorgesehen. Bei den durch vorliegenden Entwurf neu zu regelnden Kommissionen handelt es sich 
um Kommissionen gemäß Art. 20 Abs. 2 Z 6 B-VG. 

2. Im Dienstrecht der Beamtinnen und Beamten einerseits und der Vertragsbediensteten andererseits 
besteht eine Reihe von nicht durch den unterschiedlichen Status erklärbaren Unterschieden, 
beispielsweise bei der Dauer des Urlaubsanspruchs. Solche unsachlichen Differenzierungen sollen 
beseitigt werden. 

3. Im Gleichklang mit der im 2. Sozialrechts-Änderungsgesetz 2009 erfolgten Novellierung des ASVG 
sowie mit der Novellierung des BDG 1979 und des VBG 1948 durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 76/2009 soll auch Landes- und Gemeindebediensteten, die eine nahe Angehörige oder einen 
nahen Angehörigen mit Pflegebedarf zumindest der Pflegestufe 3 pflegen, die Möglichkeit eröffnet 
werden, einen zur Hälfte für die Vorrückung und zur Gänze für den Ruhegenuss anrechenbaren 
Karenzurlaub gegen Entfall der Bezüge in Anspruch zu nehmen. 

4. Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Zulässigkeit der Ermittlung und Verarbeitung der zur 
automationsunterstützten Erstellung von Dienstausweisen erforderlichen Daten. 

5. Weitgehende Gleichstellung des Instituts der Eingetragenen Partnerschaft mit dem Institut der Ehe 
im Bereich des Dienstrechts der Landes- und Gemeindebediensteten. 

6. Schaffung eines ausdrücklichen Hinweises auf die Richtlinie 2004/83/EG im Zusammenhang mit der 
Regelung der Staatsbürgerschaft als allgemeines Ernennungserfordernis. 

B. Finanzielle Auswirkungen 

Die Verlängerung der Verfallsfrist im Urlaubsrecht aus den Gründen einer Krankheit oder eines Unfalls 
kann durch Entfall der Arbeitskraft der oder des betroffenen Bediensteten mit geringfügigen nicht 
abschätzbaren Folgekosten verbunden sein. Demgegenüber ist durch die Abschaffung des höheren 
Urlaubsanspruchs für Beamtinnen und Beamte, die die Dienstklasse VIII erreichen, ein ebenfalls 
geringfügiger und nicht abschätzbarer Einsparungseffekt zu erwarten. Die Neuregelungen im Urlaubs-
recht sind daher insgesamt als kostenneutral zu bewerten. 

Die übrigen vorgeschlagenen Änderungen sind mit keinen nennenswerten finanziellen Auswirkungen 
verbunden. 



C. Auswirkungen auf Gemeindebeamtinnen und Gemeindebeamte 

Auf Grund der Automatikbestimmungen der §§ 3 und 38 Abs. 1 des Gemeindebedienstetengesetzes 1971, 
LGBl. Nr. 13/1972, werden die Neuregelungen auch auf die Gemeindebeamtinnen und -beamten 
einschließlich der Beamtinnen und Beamten der Freistädte Eisenstadt und Rust anzuwenden sein. 

D. Kompetenzgrundlage 

Die Zuständigkeit des Landes zur Erlassung dieses Gesetzes ergibt sich aus Art. 21 B-VG. 



II. Besonderer Teil 
Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfs wird bemerkt: 

Zu Z 1, 17 und 18 (§ 1 Abs. 3, § 96 Abs. 10, § 96a Abs. 5): 

Das Dienstrecht der Landesbediensteten knüpft in vielerlei Hinsicht an den Bestand einer Ehe, einer 
Lebensgemeinschaft, einer Elternschaft oder von Betreuungspflichten gegenüber Kindern von Ehe-
gattinnen oder -gatten oder von Lebensgefährtinnen oder -gefährten an, beispielsweise bei Verwendungs-
verboten innerhalb einer Weisungshierarchie, bei der Pflegefreistellung oder beim Versorgungsrecht der 
Hinterbliebenen. 

Partnerinnen und Partner einer eingetragenen Partnerschaft erwerben in den hier geregelten Materien in 
Fragen des Verhältnisses zueinander die Rechtspositionen, die an die Existenz einer Ehegattin oder eines 
Ehegatten anknüpfen. Diese Anpassung gilt jedoch nur für die Rechtsverhältnisse der Partnerinnen und 
Partner einer eingetragenen Partnerschaft, nicht jedoch für Rechtsinstitute, die an die Existenz eines 
Kindes der Ehegattin oder des Ehegatten anknüpfen. Konkret bleiben daher die aus der Elternschaft resul-
tierenden Rechte wie z.B. Karenz aufgrund einer Elternschaft oder Waisenversorgung nach derjenigen 
Partnerin oder demjenigen Partner einer eingetragenen Partnerschaft, die oder der nicht leiblicher 
Elternteil ist, der eingetragenen Partnerschaft verschlossen. Anders zu beurteilen sind Rechtsinstitute, die 
ihre Grundlage nicht direkt im Eltern-Kind-Verhältnis haben, sondern subsidiär aus der wechselseitigen 
Beistandspflicht der Partnerinnen und Partner einer eingetragenen Partnerschaft resultieren, wie 
beispielsweise Ansprüche auf Pflegefreistellung oder auf Familienhospizfreistellung. 

Zu Z 2 und 27 (§ 4 Abs. 1a und § 197b Abs. 2): 

§ 4 Abs. 1 Z 1 lit. b LBDG 1997 ermöglicht die Aufnahme von Personen in den Landesdienst, die über 
die Staatsangehörigkeit eines Landes, dessen Angehörigen Österreich auf Grund rechtlicher Verpflich-
tungen im Rahmen der europäischen Integration dieselben Rechte für den Berufszugang zu gewähren hat 
wie österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern (Inländerinnen und Inländern), verfügen. Art. 
26 Abs. 1 der Richtlinie 2004/83/EG über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von Dritt-
staatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen 
Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes, ABl. Nr. L 304 vom 30.09.2004 S. 
12, CELEX-Nummer 32004L0083,  legt fest, dass die Mitgliedstaaten unmittelbar nach der Zuerkennung 
der Flüchtlingseigenschaft Personen, denen die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt worden ist, die 
Aufnahme einer unselbstständigen oder selbstständigen Erwerbstätigkeit nach den Vorschriften, die für 
den betreffenden Beruf oder für die öffentliche Verwaltung allgemein gelten, zu gestatten haben. 
Entsprechendes gilt, wenngleich mit gewissen Einschränkungsmöglichkeiten, nach Art. 26 Abs. 3 der 
Richtlinie für Personen, denen subsidiärer Schutzstatus zuerkannt worden ist. Aufgrund dieser 
Verpflichtung der Mitgliedstaaten war das innerstaatliche Dienstrecht schon bisher gemeinschaftsrechts-
konform dahin gehend zu interpretieren, dass mit „auf Grund eines Staatsvertrages im Rahmen der 
europäischen Integration“ auch die gegenständliche Richtlinie gemeint ist, zumal sich diese auf den 
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV), insbesondere Art. 63 Abs. 1 Nr. 1 lit. c, 
Nr. 2 lit. a und Nr. 3 lit. a EGV, stützt. Der nunmehr ausdrückliche Hinweis auf die aus Art. 26 Abs. 1 
und Abs. 3 der Richtlinie 2004/83/EG resultierende gemeinschaftsrechtliche Verpflichtung, Flüchtlingen 
und Personen, die einen subsidiären Schutzstatus genießen, eine Beschäftigung auch im Landesdienst zu 
ermöglichen, dient der Klarstellung der Rechtslage. Diese ist insbesondere insofern erforderlich, als Art. 
26 Abs. 3 der Richtlinie gewisse Einschränkungsmöglichkeiten hinsichtlich des Zuganges ermöglichen 
würde, deren Verwirklichung sich vor allem aus Gründen einer raschen Arbeitsmarktintegration und bei 
entsprechendem Bedarf an einer konkreten Arbeitskraft als nicht zweckmäßig erweist. Im Übrigen wird 
damit ein Gleichklang mit § 1 Abs. 2 lit. a AuslBG erzielt, zumal auch diese Bestimmung Asylberechtigte 
und subsidiär Schutzberechtigte gleichermaßen vom Anwendungsbereich des Ausländerbeschäftigungs-
gesetzes ausnimmt. 

Zu Z 3 (§ 10 Abs. 1): 

Die Bestimmung des § 10 LBDG 1997 über das Personalverzeichnis, welche „der ordnungsgemäßen 
Personalbewirtschaftung und der Information der einzelnen Beamten“ dient (Durchführungs-
bestimmungen zum Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979), soll den Gegebenheiten der modernen Informa-
tionsgesellschaft angepasst und auch auf Vertragsbedienstete ausgedehnt werden. 

Das Personalverzeichnis für Beamtinnen und Beamte ist mit dem Personalverzeichnis für Vertrags-
bedienstete als ein einziges gemeinsames Personalverzeichnis zu führen. Darüber hinaus werden durch 
die Verpflichtung, das Personalverzeichnis in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen, ein erhöhter 
Aktualitätsgrad sowie die einfache Einsicht durch die Bediensteten in das Verzeichnis sichergestellt. 



Zu Z 4, 20 und 21 (§ 30 Abs. 2, 3 und 4, §§ 108, 118 Abs. 3, 4, 5 und 6): 

In diesen Bestimmungen wird jeweils das gemäß Art. 20 Abs. 2 letzter Satz B-VG obersten Organen 
einzuräumende Recht vorgesehen, weisungsfreie Organe - mit Ausnahme jener, die unter Art. 20 Abs. 2 
Z 2, 3 oder 8 B-VG fallen - aus wichtigem Grund abzuberufen. Eine Abberufung ist demnach aus gesund-
heitlichen Gründen oder aufgrund einer groben oder dauernden Vernachlässigung von Pflichten, die im 
Zusammenhang mit der Funktion stehen, geboten. Dabei legitimiert jedoch nicht jegliche gesundheitliche 
Beeinträchtigung zu einer Abberufung, sondern nur eine solche, aufgrund derer ein weisungsfreies Organ 
die mit seiner Funktion verbundenen Aufgaben dauernd (im Sinne des § 15) nicht mehr erfüllen kann. Die 
Beurteilung, ob eine der genannten Pflichtverletzungen vorliegt, ist im Rahmen einer Gesamtbetrachtung 
unter Bedachtnahme auf die jeweilige besondere Aufgabenstellung des weisungsfreien Organs vorzu-
nehmen. Solche Pflichtverletzungen werden im Regelfall gleichzeitig Dienstpflichtverletzungen dar-
stellen, die Ermöglichung einer Abberufung stellt insofern eine lex specialis zu Bestimmungen betreffend 
das Ruhen bzw. Enden einer Funktion aufgrund der Einleitung eines Disziplinarverfahrens bzw. der 
rechtskräftigen Verhängung einer Disziplinarstrafe dar. 

Zu Z 5, 19 und 22 (§ 30 Abs. 7, § 107 Abs. 6, § 119 Abs. 3): 

In Entsprechung der Vorgabe des Art. 20 Abs. 2 letzter Satz B-VG wird der Dienstbehörde, das ist die 
Burgenländische Landesregierung, das Recht eingeräumt, sich über alle Gegenstände der Geschäfts-
führung der bei ihr eingerichteten weisungsfreien Organe zu unterrichten. 

Zu Z 6 (§ 41 Abs. 5): 

Zitatberichtigung. 

Zu Z 7 (§ 45 Abs. 1): 

Im Zuge der sachlich zweifellos gebotenen Vereinheitlichung der Dienstpflichten der Vertragsbedien-
steten und der Beamtinnen und Beamten wird ein einheitlicher Begriff für die Art und Weise, wie die 
dienstlichen Angelegenheiten besorgt werden sollen, festgeschrieben. Die Verwendung des Wortes 
„engagiert“ soll betonen, dass von Landesbediensteten serviceorientiertes, zügiges, flexibles, verantwor-
tungsbewusstes und eigenverantwortliches Handeln erwartet wird. 

Zu Z 8 (§ 45a): 

Nach der geltenden Rechtslage ist unklar, ob und inwieweit das so genannte Mobbing, welches nicht vom 
Landes-Gleichbehandlungsgesetz erfasst ist, eine Dienstpflichtverletzung darstellt. Das LBDG 1997 
enthält dazu keine spezifischen Regelungen. 

Unter Mobbing versteht man eine konfliktbelastete Kommunikation am Arbeitsplatz unter Kolleginnen 
und Kollegen oder zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei der die 
angegriffene Person unterlegen ist und von einer oder einigen Personen systematisch, oft und während 
längerer Zeit mit dem Ziel und/oder Effekt des Ausstoßes aus dem Arbeitsverhältnis direkt oder indirekt 
angegriffen wird. 

Schon § 26 der Dienstpragmatik 1914 enthielt eine Verpflichtung der Bediensteten zum achtungsvollen 
Umgang mit ihren Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen. Im Gegensatz dazu findet sich in den §§ 45 
bis 47 LBDG 1997 keine ausdrückliche Regelung, welche die Art und Weise des Umgangs von 
Bediensteten miteinander bzw. den allgemeinen „Betriebsfrieden“ zum Inhalt hat. Mobbinghandlungen 
sind jedoch schon nach derzeitiger Rechtslage als Dienstpflichtverletzungen zu qualifizieren, wenn durch 
sie entweder Tatbestände des gerichtlichen Strafrechts (etwa Körperverletzung oder ehrenrühriges 
Verhalten) verwirklicht werden oder wenn aus ihnen Rückschlüsse auf dienstlich relevante Charakter-
mängel gezogen werden können. 

Um Mobbing hinkünftig zielsicher und schnell unterbinden und ahnden zu können, um die Informiertheit 
und Bewusstseinbildung unter den Bediensteten zum Thema „Mobbing“ zu fördern, aber auch um 
gegenüber den Bediensteten klarzustellen, dass es sich bei einem derartigen Verhalten um eine 
Dienstpflichtverletzung handelt, sieht der neue § 45 LBDG 1997 - der dem § 43a BDG 1979 i.d.F. BGBl. 
I Nr. 153/2009, nachgebildet ist - eine eindeutig formulierte Verpflichtung der Bediensteten zum 
achtungs- und respektvollen Umgang miteinander vor. Mit der Textierung dieser Bestimmung wird - um 
eine überschießende Ahndung von zwischenmenschlichem Fehlverhalten hintanzuhalten - an die ständige 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs angeknüpft, der zufolge nicht jede spontane Gemüts-
äußerung etwa einer oder einem Vorgesetzten gegenüber „auf die Goldwaage gelegt“ wird (VwGH 
11.12.1985, 85/09/0223; 4.9.1989, 89/09/0076) und disziplinarrechtliche Folgen nach sich zieht. Nur 
dann, wenn „die menschliche Würde eines Kollegen oder Vorgesetzten verletzt“ oder die dienstliche 
Zusammenarbeit und damit der Betriebsfriede „ernstlich gestört“ wird (VwGH 11.12.1985, 85/09/0223; 
16.10.2001, 2001/09/0096), ist das Verhalten disziplinarrechtlich zu ahnden. 



Dies ist auch dann der Fall, wenn Verhaltsweisen gesetzt werden, die für die betroffene Person 
unerwünscht, unangebracht, beleidigend oder anstößig sind. Der Begriff „Diskriminierung“ umfasst somit 
auch die Schaffung feindseliger oder demütigender Arbeitsbedingungen. 

Zu Z 9 (§ 58 Abs. 2). 

Zitatberichtigung. 

Zu Z 10 (§ 74): 

Der derzeit in Papierform ausgestellte Dienstausweis für Landesbedienstete soll in Zukunft durch einen 
automationsunterstützt erstellten Dienstausweis ersetzt werden. Da die Bestimmungen betreffend den 
Dienstausweis für Landesbedienstete derzeit nicht gesetzlich geregelt sind, mangelt es an einer geeigneten 
Rechtsgrundlage für die Ermittlung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten zum Zwecke der 
Erstellung eines Dienstausweises. 

Durch die nunmehrige gesetzliche Verankerung der Verpflichtung, sich aus dienstlichen Gründen mit 
einem Dienstausweis bzw. mit einer Dienstkarte auszuweisen, wird die nach dem Datenschutzgesetz 2000 
erforderliche Rechtsgrundlage für die Zulässigkeit der Ermittlung und Verarbeitung der dafür not-
wendigen personenbezogenen Daten geschaffen. 

Abs. 2 enthält einen Katalog der grundsätzlich für die Anbringung auf einem Dienstausweis in Betracht 
kommenden Datenarten. Die Auswahlentscheidung, welche der angeführten Datenarten konkret auf den 
in einem bestimmten Dienstbereich zu verwendenden Dienstausweis anzubringen sind, hat sich danach zu 
bestimmen, ob die jeweilige Datenart zur Ausweisleistung bzw. Legitimierung des Bediensteten gegen-
über bestimmten Personengruppen dienstlich erforderlich ist oder nicht. Sowohl bei dieser Auswahl-
entscheidung als auch bei der Platzierung dieser Datenarten auf der Vorder- oder Rückseite der 
Dienstkarte wird darauf zu achten sein, dass die Privatsphäre der Bediensteten möglichst weitgehend 
geschützt wird. Auch werden Bedienstete durch geeignete Maßnahmen zusätzlich davor zu schützen sein, 
dass ihnen die Dienstkarte entrissen werden kann und dadurch Unbefugte Kenntnis von sensiblen Daten 
erhalten können. Über die dienstlich zur Ausweisleistung erforderlichen Daten hinaus können aber auch 
über Wunsch des Bediensteten einzelne Datenarten (z.B. der Amtstitel) auf dem Dienstausweis 
angebracht werden.  

Zu Z 11 und 25 (§ 81 Abs. 1 Z 2, § 189 Abs. 3): 

Da sich ein erhöhtes Urlaubsausmaß mit einem höheren Erholungsbedürfnis von Beamtinnen und 
Beamten, die ein gewisses Dienstalter überschritten haben, rechtfertigen lässt, nicht jedoch mit der 
Überschreitung einer bestimmten Einkommensgrenze, soll nach § 81 Abs. 1 Z 2 in Hinkunft nur noch 
Beamtinnen und Beamten, die ein Dienstalter von mindestens 25 Jahren aufweisen können, ein erhöhtes 
Urlaubsausmaß zustehen. Damit entfällt gleichzeitig eine Privilegierung der Beamtinnen und Beamten 
gegenüber Vertragsbediensteten, da § 27a Abs. 1 Z 2 VBG schon derzeit ausschließlich auf die 
Erreichung eines Dienstalters von 25 Jahren abstellt. Beamtinnen und Beamte, auf die die bisherige 
Fassung bis 31. Dezember 2010 anzuwenden ist, bleibt ihr erworbener Anspruch auf das höhere 
Urlaubsausmaß gewährt. 

Zu Z 12 (§ 85): 

Der EuGH hat in einem jüngst ergangenen Urteil (EuGH 20.1.2009, verb. Rs C-350/06 und C-520/06, 
Schultz-Hoff gegen Deutsche Rentenversicherung Bund und Stringer u.a. gegen Her Majesty’s Revenue 
and Customs) klargestellt, dass Bestimmungen über den Verfall von Urlaubsansprüchen zwar 
grundsätzlich aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht zulässig sind. Es sei aber gemeinschaftswidrig, wenn der 
Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub bei Ablauf des Bezugszeitraumes und/oder eines im nationalen 
Recht festgelegten Übertragungszeitraumes auch dann erlösche, wenn die Arbeitnehmerin oder der 
Arbeitnehmer während des gesamten Bezugszeitraumes oder eines Teils davon krank geschrieben war 
und ihre oder seine Arbeitsunfähigkeit bis zum Ende seines Arbeitsverhältnisses fortgedauert hat, weshalb 
sie oder er ihren oder seinen Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub nicht ausüben konnte (aaO, Rz 52). 
Ebenso geht der OGH in seiner Judikatur von einer Hemmung des Urlaubsverfalls aus, wenn die 
Dienstnehmerin bzw. der Dienstnehmer den Urlaub infolge krankheitsbedingter Dienstunfähigkeit bis zur 
Beendigung des Dienstverhältnisses nicht verbrauchen kann (vgl. OGH 6.10.2005, 8 ObA 41/05w, zum 
Tiroler Landes-Vertragsbedienstetengesetz). Dieser Rechtsprechung soll nun dahingehend Rechnung 
getragen werden, dass die Möglichkeit der Verschiebung des Verfallszeitpunktes um ein Jahr aus 
dienstlichen Gründen auf die Fälle einer gerechtfertigten Abwesenheit vom Dienst aufgrund einer 
Krankheit oder eines Unfalles und des Beschäftigungsverbotes ausgedehnt werden. Es ist anzunehmen, 
dass damit der Judikatur des EuGH vollständig entsprochen wird, zumal während der Zeit einer 
gerechtfertigten Abwesenheit vom Dienst oder eines Beschäftigungsverbotes ebenfalls Urlaubsansprüche 
entstehen, die von der oder dem Bediensteten nach Wiederantritt des Dienstes verbraucht werden können 



und bei einer mehr als einjährigen Abwesenheit vom Dienst die zuvor entstandenen und in weiterer Folge 
allenfalls verfallenen Urlaubsansprüche gleichsam ersetzen. 

Zu Z 13 (§ 89 Abs. 2): 

Zitatberichtigung. 

Zu Z 14, 15 und 16 (Überschrift zu § 95, § 95 Abs. 1 und 5): 

Im Gleichklang mit der im 2. Sozialrechts-Änderungsgesetz 2009 erfolgten Novellierung des ASVG 
wurde auch Bundesbediensteten sowie Landeslehrerinnen und -lehrern, die eine nahe Angehörige oder 
einen nahen Angehörigen mit Pflegebedarf zumindest der Pflegestufe 3 pflegen, durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 76/2009 die Möglichkeit eröffnet, einen zur Hälfte für die Vorrückung und zur Gänze für den 
Ruhegenuss anrechenbaren Karenzurlaub gegen Entfall der Bezüge in Anspruch zu nehmen. Im Interesse 
der Gleichbehandlung sollen diese Regelungen auch für die Landes- und Gemeindebediensteten über-
nommen werden. 

Zu Z 23 (§ 124): 

Mit der neuen Regelung sollen die eigenhändigen Zustellungen im Disziplinarverfahren eingeschränkt 
werden. Dies bringt zum einen den Vorteil einer gewissen Kostenersparnis, zum anderen eine wesentliche 
Vereinfachung des Verfahrens, weil bei Vorhandensein einer zustellungsbevollmächtigten Vertreterin 
oder eines zustellungsbevollmächtigten Vertreters - bei Einschreiten einer Rechtsanwältin oder eines 
Rechtsanwaltes gilt gemäß § 8 RAO die Vermutung der unbeschränkten Bevollmächtigung - nur mehr an 
diese bzw. diesen zuzustellen ist. An eine Rechtsanwaltskanzlei genügt gemäß § 13 Abs. 4 Zustellgesetz 
eine RSb-Zustellung. Nach dem neu gefassten Abs. 1 müssen nur noch Zustellungen an die oder den 
Beschuldigten selbst - sofern eine Zustellung an sie oder ihn nicht gemäß Abs. 2 Satz 2 entfällt - zu 
eigenen Handen erfolgen, nicht mehr jedoch an die Disziplinaranwältin oder den Disziplinaranwalt als 
weitere Verfahrenspartei. Ebenso wenig müssen nach Abs. 2 in seiner novellierten Fassung Zustellungen 
an die nicht zustellungsbevollmächtigte Verteidigerin oder den nicht zustellungsbevollmächtigten 
Verteidiger eigenhändig erfolgen. 

Zu Z 24 (§ 143 Abs. 2): 

Zitatanpassung (§ 114 Abs. 3 ist durch LGBl. Nr. 79/2009 entfallen). 

Zu Z 26 (§ 197 Abs. 3): 

Jene Bundesgesetze, auf die im Landesbeamten-Dienstrechtsgesetz 1997 verwiesen wird, werden in ihrer 
aktuellen Fassung angeführt. 

Zu Z 28 (§ 199 Abs. 2): 

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten. 
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